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Wasgau-Anzeiger
Wochenblatt für die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 

mit den amtlichen Bekanntmachungen
53. Jahrgang / Woche 17 / Ausgabetag: Donnerstag, 23. April 2026

Kostenlose Zustellung an die Haushaltungen der Gemeinden: • Bobenthal  •  Bruchweiler-Bärenbach  •  Bundenthal  •  Busenberg  •  Dahn   •   Erfweiler  •  
Erlenbach bei Dahn  •  Fischbach bei Dahn •  Hirschthal  •  Ludwigswinkel  •  Niederschlettenbach  •  Nothweiler  •  Rumbach  •  Schindhard  •  Schönau	
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Polizei	 110
Polizeiinspektion Dahn:  	     (0 63 1) 369 - 152 99
Feuerwehr/ Notarzt /Rettungsdienst 	 112
Notfall-Telefax			   112
Krankentransport 	 19222
Technisches Hilfswerk Hauenstein	 (0 63 92) 92 32 90 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Telefon 116117
(gebührenfrei; ohne Vorwahl)
Wenn ohne unmittelbare Behandlung Lebensgefahr besteht 
oder bleibende gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, 
ist der Rettungsdienst unter 112 zu alarmieren.

Notrufe

Notdienste Apothekennotdienste am Mittwochnachmittag
Apotheken in Dahn:

Die Apotheken in Dahn bieten einen Notdienst für 
Mittwochnachmittag an. Die jeweilige Apotheke ist an diesem 
Nachmittag von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr geöffnet. 
29.04.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
06.05.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
13.05.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
20.05.2026		  Apotheke am Jungfernsprung,  
					     Wasgau Apotheke
Apotheke in Bundenthal: 
Die Friedrich Apotheke in Bundenthal hat jeden Mittwoch  
von 8:30 - 13:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Kanalwerk
Bereitschaftsdienst für die 
Abwasserbeseitigungseinrichtung

Das Kanalwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu erreichen: 
von 08.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500 
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit  des 
Klärwärterpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 505  zu erreichen. 
Der Bereitschaftdienst ist nicht zuständig für Entleerungen  
von Abwassergruben!
Entleerung der Abwassergruben 
Telefonische Anmeldung unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-500

Elektrizitätswerk 
Bereitschaftsdienst für die Stromversorgung der Stadt Dahn, 
Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler 
u. Schindhard

Während der normalen Arbeitszeit ist das Elektrizitätswerk unter 
der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-120 zu erreichen.
Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des Per-
sonals des Elektrizitätswerkes der Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland ist für die Stadt Dahn sowie die Gemeinden Bruchweiler-
Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler u. Schindhard ein 
Bereitschaftsdienst eingerichtet. 

Bereitschaftsdienste

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
Freitag, 24.04.2026 12:00 Uhr  
bis Samstag, 25.04.2026 12:00 Uhr  
Tierarztpraxis Kaspers, Bahnhofstr. 26, 76870 Kandel,  
Tel.: (0 72 75) 23 01
Samstag, 25.04.2026 12:00 Uhr  
bis Sonntag, 26.04.2026 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Schlegel, Händelstr. 1, 76870 Kandel,  
Tel.: (0 72 75) 25 00
Sonntag, 26.04.2026 12:00 Uhr  
bis Montag, 27.04.2026 12:00 Uhr 
Tierarztpraxis Praml-Wossog, Schloßbergstr. 16, 76857 Ramberg, 
Tel.: (0 63 45) 91 83 50

Zahnärztlicher Notdienst
www.zahnnotfall-pfalz.de

Samstag, 09:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr

An gesetzl. Feiertagen von 09:00 Uhr bis 08:00 Uhr des darauf 
folgenden Werktages

Sprechzeiten:		  samstags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
					     sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr 		
					     ansonsten Rufbereitschaft
25.04./26.04.2026 
Zahnärztliche Praxis Zahnärztin Dörte Uhlig, Landauer Str. 7, 
66482 Zweibrücken, Tel.: (0 63 32) 14 74 7

Öffnungszeiten der Verbandsgemeindeverwaltung in Dahn, Schulstr. 29 - Tel.-Nr. (0 63 91) 91 96-(00)
 Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 09:00 - 12:00 Uhr, Dienstagnachmittag 14:00 - 16:00 Uhr, Donnerstagnachmittag 14:00 - 18:00 Uhr

 Einwohnermeldeamt: Mittwochs von 09:00 - 12:00 Uhr nur mit Terminvereinbarung -210, -211  
Telefon-Durchwahl: Grund- und Gewerbesteuer -166; Kasse -189; Meldeamt -219; Standesamt -221; 

Touristik -222; Ordnungsamt -244; Bauleitplanung -333    •    Werksgebühren Tel. Nr. (0 63 91) 9234 - 420, - 421

Apothekennotdienst
Der Ansagedienst ist über die landeseinheitliche Rufnummer wie 
folgt zu erreichen:
Deutsches Festnetz: 
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes 
(0,14 EUR/Min.)

Mobilfunknetz:	  
0180 - 5-258825 plus Postleitzahl d. Standortes   
(max. 0,42 EUR/Min.) 
Auf der Webseite der Landesapothekenkammer  
(www.lak-rlp.de) steht der aktuelle Notdienstplan allen 
Interessierten zur Verfügung. 
Der Notdienst wechselt jeweils morgens um 8.30 Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen. 
An den Apotheken sind zusätzlich immer die Tel.Nr. oder die 
Postleitzahl oder die nächste diensthabende Apotheke bekannt 
gemacht. 
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Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34-130 zu erreichen.
Für die übrigen Gemeinden der Verbandsgemeinde Dahner 
Felsenland ist der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz AG, 
Ludwigshafen, zuständig

Wasserwerk 
Bereitschaftsdienst des Verbandsgemeindewasserwerkes 
Das Wasserwerk ist während der normalen Arbeitszeit zu er- 
reichen: von 07.00-16.00 Uhr unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 9 23 40

Für dringende Fälle außerhalb der normalen Arbeitszeit des 
Wasserwerkpersonals ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. 
Dieser ist unter der Tel.-Nr. (0 63 91) 92 34 112 zu erreichen.

Bereitschaftsdienst der Pfalzgas GmbH
Frankenthal
Zuständig für die Gasversorgung in der Stadt Dahn und den Ge-
meinden Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Busenberg, Erfweiler, 
Niederschlettenbach u. Schindhard: 
Störungsannahme rund um die Uhr unter Tel. (0800) 1 00 34 48

Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke Netz  AG 
Ludwigshafen 
Die Stromversorgung der Gemeinde Erlenbach,Nieder- 
schlettenbach,Bobenthal, Nothweiler, Rumbach, Fischbach, Lud-
wigswinkel, Schönau und Hirschthal ist durch den Bereitschafts-
dienst der Pfalzwerke Netz AG, Netzteam Hinterweidenthal, Tel. 
(0 63 96) 9 21 30 stets sichergestellt. 
Bei Störungen im Stromnetz: Tel. (0800) 7 97 77 77

Aus der 
Verbandsgemeinde

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Donnerstag, 30. April 2026, 18:00 Uhr,

im Bürgersaal des Rathauses der Verbandsgemeinde in Dahn, 
Schulstraße 29, eine Sitzung des Verbandsgemeinderats der 
Verbandsgemeinde Dahner Felsenland stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Vollzug der Baugesetze;
	 24. Teilfortschreibung des Flächennutzungsplanes der Verbands- 
	 gemeinde Dahner Felsenland im Bereich der Stadt Dahn (Braut  
	 & Bräutigam)
	 a) 	Beratung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen  
		  aus der erneuten Beteiligung der Behörden und sonstigen 
		  Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 2 BauGB
	 b)	 Beschlussfassung über den Flächennutzungsplan mit Be- 
		  gründung und dem Umweltbericht
3.	 Neubeschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs (MTF)  
	 für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland,  
	 Feuerwehreinheit Dahn;
	 Auftragsvergabe

Verbandsgemeinderatssitzung 

4.		  Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Kleinlöschfahr- 
		  zeugs (KLF) für die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Dahner  
		  Felsenland
5.		  Regionales Zukunftsprogramm;
		  Grundsatzbeschluss zur Beschaffung eines Kommandowagens  
		  (KdoW) als Waldbranderkundungsfahrzeug für die Feuerwehr  
		  der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland
6.		  IKZ-Sonderförderung – Gemeinsam sicher feiern in Rheinland- 
		  Pfalz
7.		  Wieslauterbahn;
		  Auftragsvergaben Nachtragsangebote
8.		  Unterrichtung des Verbandsgemeinderates über die Ehren- 
		  ämter des Bürgermeisters gemäß § 119 Abs. 3 Landesbeamten- 
		  gesetz (LBG)
9.		  Informationen des Bürgermeisters
	
Nichtöffentlicher Teil
10.	Rechtsangelegenheiten
11.	 Informationen des Bürgermeisters

Dahn, den 16.04.2026
gez. Holger Zwick
Bürgermeister

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz (WFG) er-
mutigt alle Existenzgründende der Jahre 2022 bis 2026, sich für 
den Gründerpreis „Pioniergeist 2026“ zu bewerben, ausgerichtet 
von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), 
der Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz sowie des 
Südwestrundfunks (SWR). Teilnehmen können alle, die sich in 
den genannten Jahren bis einschließlich 30. Juni 2026 zu einer 
Neugründung oder Übernahme eines Unternehmens entschlos-
sen haben.

Der Preis für das beste Gründungskonzept ist mit 15.000 Euro 
dotiert, der Zweitplatzierte darf sich über 10.000 Euro und der 
Drittplatzierte über 5.000 Euro freuen. Das SWR-Fernsehen 
begleitet die Preisverleihung werbewirksam für die Gewinnerun-
ternehmen. Wer am „Pioniergeist 2026“ teilnehmen will, findet die 
Bewerbungsunterlagen im Internet unter www.pioniergeist-rlp.de. 
Die Teilnahme ist ab sofort bis zum 30. Juni 2026 möglich. 

Die Landrätin der Südwestpfalz, Dr. Susanne Ganster, ermutigt alle 
Existenzgründenden in der Region zur Teilnahme am Wettbewerb: 
„Bei zahlreichen Kontakten, Gesprächen und Betriebsbesichti-
gungen gemeinsam mit Wirtschaftsförderin Miriam Heinrich wird 
deutlich, wie viele innovative Ideen erfolgreich in unserer Region 
umgesetzt werden. Deshalb sollten Jungunternehmer die Chance 
nutzen und sich beim „Pioniergeist 2026“ bewerben“. Auch Miriam 
Heinrich, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Südwestpfalz, betont das Potenzial der Region: „Die Existenzgrün-
denden müssen sich nicht verstecken – immer wieder zeigt sich, 
dass aus guten Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen“. Sie 
ruft daher alle Jungunternehmer im Landkreis zur Teilnahme am 
Wettbewerb auf.

Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ist das 
Förderinstitut des Landes Rheinland-Pfalz mit Sitz in Mainz. Sie 
ist zuständig für die Wirtschafts- und Wohnraumförderung in 
Rheinland-Pfalz. Die ISB ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. 
Die Bank ist verantwortlich für die Förderung des Mittelstandes 
und der Kommunen sowie die Umsetzung der Programme der 
sozialen Wohnraumförderung.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz 
informiert:

Gründungswettbewerb „Pioniergeist 2026“  
der Investitions- und Strukturbank  
Rheinland-Pfalz (ISB) gestartet 
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Verbandsgemeindeverwaltung
in Dahn, Schulstraße 29

UNSERE ÖFFNUNGZEITEN:
	 Montag  		  09:00 - 12:00 Uhr 
	 Dienstag  		  09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
 	 Mittwoch geschlossen  
	 Donnerstag  	 09:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
	 Freitag 			  09:00 - 12:00 Uhr

Weitere Informationen: 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)
Fabian Maier 
Stellv. Pressesprecher
Holzhofstraße 7
55116 Mainz
Telefon: (0 61 31) 61 72 - 16 08
Telefax: (0 61 31) 61 72 - 12 99
Internet: www.isb.rlp.de
E-Mail: fabian-maier@isb.rlp.de

Von Montag, den 27. April bis Mittwoch, den 29. April, ist die  
KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung Südwestpfalz auf-
grund der Umstellung des landesweiten Zulassungsprogramms 
geschlossen. 

Ab Donnerstag, den 30. April ist die Zulassungsstelle wieder zu 
den regulären Annahmezeiten (07.30 Uhr bis 16.30 Uhr) für den 
Publikumsverkehr geöffnet. Aufgrund der notwendigen Schließtage 
wird mit einem hohen Besucherandrang und daraus resultierenden 
langen Wartezeiten gerechnet.  Es wird daher dringend empfohlen, 
den Besuch der Zulassungsstelle auf die darauffolgende Woche 
oder später zu legen, soweit dies möglich ist.

Nicht davon betroffen ist die Führerscheinstelle, welche an den 
Tagen zu den üblichen Zeiten, nämlich Montag und Dienstag von 
08 Uhr bis 12 Uhr, geöffnet hat. 

Schließung der KFZ-Zulassungsstelle

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz informiert:

Aus der 
Verbandsgemeinde

Bundenthal
www.bundenthal-pfalz.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Daniel Frey,
nach Vereinbarung, Tel. 0 151 - 21 88 74 05

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Mittwoch, 29. April 2026, 19:00 Uhr,

im Sitzungssaal des Rathauses Bundenthal, Hauptstraße 45, 
eine Sitzung des Gemeinderates Bundenthal stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Grundsatzbeschluss;
	 Renaturierung der Quelle Allersgrund
3.	 Grundsatzbeschluss;
	 Naturschutzmaßnahme im Hundel von Fichten in Laubholz  
	 zur Grundwasserneubildung und Renaturierung Quellbach
4.	 Vollzug der Baugesetze;
	 Neuaufstellung des Bebauungsplans ‚Haargärten‘ der 
	 Ortsgemeinde Bundenthal

Gemeinderatssitzung 

	 a.	 Abwägung der öffentlichen und privaten Belange 
	 b. 	 Aufstellungsbeschluss
	 c. 	 Kosten
	 d. 	 Auftragsvergabe
5.	 Erlass einer Satzung über die Begründung des besonderen  
	 Vorkaufsrechtes nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauGB)
6.	 Bauanträge und Bauvoranfragen
7.	 Grundstücksangelegenheiten
8.	 Informationen des Ortsbürgermeisters
	
Nichtöffentlicher Teil
9.	 Personalangelegenheiten
10.	Grundstücksangelegenheiten
11.	Informationen des Ortsbürgermeisters

Bundenthal, den 17.04.2026
gez. Daniel Frey
Ortsbürgermeister

In der letzten Sitzung am 25.03.2026 fasste der Gemeinderat Bun-
denthal verschiedene Beschlüsse im öffentlichen Teil der Sitzung.
Diese sind über das Ratsinformationssystem der Verbandsgemein-
de (https://dahner-felsenland.ris-portal.de/web/ratsinformation) 
abrufbar.

Aus der letzten Gemeinderatssitzung

NACHRUF
Die Ortsgemeinde Bundenthal trauert um ihren Mitbürger

Paul Sarter
der im Alter von 86 Jahren verstorben ist. 

Paul Sarter war in den Jahren 1964 bis 1969 Mitglied des Ge-
meinderates Wieslautern sowie in den Jahren 1989 bis 1994 
Mitglied des Gemeinderates der Ortsgemeinde Bundenthal.
Darüber hinaus war Paul Sarter in den Jahren 1974 bis 1979 
Mitglied des Verbandsgemeinderates der Verbandsgemeinde 
Dahner Felsenland.

Die Ortsgemeinde Bundenthal verliert mit Paul Sarter einen 
engagierten Mitbürger, welcher sich besonders in der Bürger-
initiative für die Erlangung der Selbstständigkeit seiner Hei-
matgemeinde sowie für den Bau der Leichenhalle Bundenthal 
eingesetzt hat.

Wir werden Herrn Paul Sarter ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Im Namen der		  Im Namen der
Ortsgemeinde Bundenthal		  Verbandsgemeinde
								       Dahner Felsenland

Daniel Frey			   Holger Zwick
Ortsbürgermeister		  Bürgermeister
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Dahn
www.dahn.de

Sprechstunde des Stadtbürgermeisters, Holger Zwick,
nach Vereinbarung, Tel. 91 96 281

Anläßlich des Maifestes am Sonntag, dem 26.04.2026, werden 
die Marktstraße/Ortsdurchfahrt (B 427), die Kirchgasse, die 
Kanalstraße zwischen Marktstraße und Schäfergasse sowie die 
Schäfergasse für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Sperrung 
beginnt um 08:00 Uhr und wird gegen 22:00 Uhr beendet sein. Im 
gesamten Bereich ist Halteverbot angeordnet.

Die Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung 
gebeten. 

Straßensperrung in Dahn

NACHRUF
Die Stadt Dahn trauert um ihren Mitbürger

Reinhard Schantz
der im Alter von 92 Jahren verstorben ist.
Reinhard Schantz gehörte dem Stadtrat Dahn für zwei Wahl-
zeiten im Zeitraum 1994 bis 2004 als Mitglied an.

Weiterhin engagierte sich Reinhard Schantz im besonderen 
Maße in der Kolpingfamilie Dahn sowie der Pfarrgemeinde. 
Als Schulleiter lenkte er 16 jahre lang die Geschicke der 
Grundschule Busenberg.

Die Stadt Dahn verliert in ihm einen engagierten Mitbürger. Wir 
werden Reinhard Schantz ein ehrendes Andenken bewahren.

Im Namen der Stadt Dahn

Holger Zwick
Stadtbürgermeister

nach § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz (LadöffnG) 
vom 21.11.2006, GVBl. 2006, Seite 351

über das Offenhalten von Verkaufsstellen in der Stadt Dahn am 
Sonntag, dem 26. April 2026 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Aufgrund des § 10 des Ladenöffnungsgesetzes Rheinland-Pfalz 
vom 21.11.2006 (GVBl. S. 351) in der derzeit geltenden Fassung 
wird für die Stadt Dahn folgende Rechtsverordnung erlassen:

§ 1

(1)	Die innerhalb des markierten Bereichs liegenden Verkaufs- 
	 stellen in der Stadt Dahn (Anlage 1) dürfen am 26.04.2026  
	 aufgrund des Maifestes in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
	 geöffnet sein.

(2)	Falls die dem verkaufsoffenen Sonntag zugrundeliegende  
	 Veranstaltung abgesagt wird, ist auch die sonntägliche Öffnung  
	 der Verkaufsstellen nicht zulässig.

§ 2

(1)	Die Vorschriften des § 13 LadöffnG und des Arbeitszeitgesetzes  
	 vom 06. Juni 1994 (BGBl. I, Seite 1170) in der derzeit geltenden  
	 Fassung sind zu beachten.

(2)	Jugendliche sowie werdende und stillende Mütter dürfen nicht  
	 beschäftigt werden.

Rechtsverordnung

§ 3

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, 
ein Verzeichnis mit Namen, Tag, Beschäftigungsart und Beschäf-
tigungsdauer der an dem verkaufsoffenen Sonntag beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die zum Ausgleich 
für die Beschäftigten an diesem Tag gewährte Freistellung zu 
führen.

§ 4

Ein Abdruck dieser Verordnung ist an gut sichtbarer Stelle in der 
Verkaufsstelle auszulegen oder auszuhändigen.

§ 5

Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1, 2 Abs. 1 und § 3 dieser Ver-
ordnung werden als Ordnungswidrigkeiten nach § 15 LadöffnG 
geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen das Beschäftigungsverbot für Jugend-
liche können als Ordnungswidrigkeit nach § 58 Abs. 1 Nr. 14 des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes vom 12.04.1976 (BGBl. I, S. 965) 
in der derzeit geltenden Fassung geahndet werden.
Die Beschäftigung werdender oder stillender Mütter am Sonntag 
kann nach § 32 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zum Schutz von Müttern 
bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzge-
setz vom 23. Mai 2017, BGBl. I, S. 1228) in der derzeit geltenden 
Fassung als Ordnungswidrigkeit verfolgt werden.
Zuwiderhandlungen gegen das Arbeitszeitgesetz können als 
Ordnungswidrigkeit nach § 22 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes vom 
06.06.1994 (BGBl. 1994 Teil I, S. 1170) in der derzeit geltenden 
Fassung geahndet werden.

§ 6

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündigung in 
Kraft.

gez.
Holger Zwick
Bürgermeister

Der Stadtrat der Stadt Dahn hat in seiner Sitzung am 10.03.2025 
beschlossen, dass bisher noch nicht veräußerte Bauplätze im Neu-
baugebiet Pirminiusstraße im freien Verfahren gegen Höchstgebot 
vergeben werden sollen. Die Kaufverträge sollen die Bedingung 
erhalten, dass innerhalb von 5 Jahren ein bezugsfertiges Wohn-
haus zu errichten ist. 

Im Einzelnen handelt es sich um die im unten abgedruckten  
Lageplan gekennzeichneten Bauplätze. Folgende Mindestgebote 
wurden festgelegt:

Bauplatz Nr. 3 mit 511 m²	 175 €/m²	 insgesamt   89.425 €
Bauplatz Nr. 13 mit 399 m²	 175 €/m²	 insgesamt   69.825 €
Bauplatz Nr. 14 mit 513 m²	 175 €/m²	 insgesamt   89.775 €

Interessenten können ihr Angebot schriftlich bis zum 18. Mai 
2026 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
Schulstraße 29, 66994 Dahn einreichen. Rückfragen richten Sie 
bitte an Tel.: (0 63 91) 91 96 150.

Neubaugebiet Pirminiusstraße;
Vergabe von Bauplätzen
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In der Gemarkung Dahn, Flurstück Nr. 4100/6 wurden die Flur-
stücksgrenzen aus Anlass einer Liegenschaftsvermessung auf 
Antrag bestimmt und abgemarkt. Über diese Maßnahmen wurde 
am 15.04.2026 eine Grenzniederschrift angefertigt.

Gemäß § 17 Abs. 3 Satz 1 des Landesgesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. 
S. 572, BS 219-1), in der jeweils geltenden Fassung, werden 
den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten 
der Flurstücke die in der Grenzniederschrift näher bezeichneten 
Maßnahmen öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil der 
Grenzniederschrift hat folgenden Wortlaut:

	 „Die neuen Grenzen werden entsprechend dem Ergebnis der  
	 Grenzermittlung, wie in der Skizze dargestellt, festgestellt.  

	 Die Grenzpunkte werden auf der Grundlage der vorstehenden  
	 Entscheidung, wie in der Skizze dargestellt, abgemarkt. […].“

Die Grenzniederschrift ist in der Zeit vom 24.04.2026 bis 08.05.2026 
bei der öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Christian Anefeld, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Pestalozzistraße 2, 
76829 Landau, ausgelegt und kann während der Öffnungszeiten 
(Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 17.00 Uhr, Freitag von 8.00 
bis 15.00 Uhr) eingesehen werden.

Die Verwaltungsentscheidung gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) vom 23. Dezember 1976 
(GVBl. S. 308, BS 2010-3) in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 
3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) vom 23. Januar 
2003 (BGBl. I 2003, 102; FNA 201-6), in den jeweils geltenden 
Fassungen, nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen 
Bekanntmachung als bekannt gegeben.

Nach § 27a Abs. 1 VwVfG kann der Inhalt der öffentlichen Be-
kanntgabe und die Grenzniederschrift auch im Internet unter www.
anefeld.de/oeffentliche-bekanntgaben eingesehen werden. Aus 
Datenschutzgründen ist mit Rücksicht auf die Verfahrensbetei-
ligten die Anlage 1 (Liste der Eigentümerinnen, Eigentümer und 
Erbbauberechtigten sowie der sonstigen Personen und Stellen) 
der Grenzniederschrift im Internet nicht beigefügt.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die in der Grenzniederschrift enthaltenen Entscheidungen 
kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann bei der 
öffentlichen Vermessungsstelle Dipl.-Ing. Christian Anefeld, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Pestalozzistraße 2, 
76829 Landau in der Pfalz

1.	 in elektronischer Form nach § 3a Abs. 2 des Verwaltungsver- 
	 fahrensgesetzes,

Ortsübliche Bekanntmachung 
über die öffentliche Bekanntgabe 

der Bestimmung und Abmarkung von  
Flurstücksgrenzen 
in der Stadt Dahn

2.	 schriftformersetzend nach § 3a Abs. 3 des Verwaltungs- 
	 verfahrensgesetzes und § 9a Abs. 5 des Onlinezugangs- 
	 gesetzes,
3.	 schriftlich oder
4.	 zur Niederschrift

erhoben werden.

Nähere Informationen zur formgebundenen elektronischen Kom-
munikation mit dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 
Dipl.-Ing. Christian Anefeld finden Sie unter www.anefeld.de/
elektronische-kommunikation.

gez. Dipl.-Ing Christian Anefeld,
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Erfweiler

Ortsbürgermeister, Walter Schwartz

www.erfweiler-pfalz.de

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Dienstag, 28. April 2026, 19:30 Uhr,

im Dorfgemeinschaftshaus Erfweiler, Thalstraße 9, eine Sitzung 
des Gemeinderates Erfweiler stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Haushaltssatzung und Haushaltsplan für die Haushaltsjahre  
	 2026 und 2027
	 a)	 Beratung und Beschlussfassung über die Vorschläge aus  
		  der Beteiligung der Einwohner gemäß § 97 Abs. 1 GemO
	 b) 	Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit Haus- 
		  haltsplan sowie dessen Bestandteilen und Anlagen für die  
		  Haushaltsjahre 2026 und 2027
3.	 Darlehensaufnahme aufgrund der haushaltsrechtlichen Er- 
	 mächtigung der Haushaltsjahre 2024 und 2025
4.	 Verteilerschrank Belmontplatz
5.	 Infotafel am Belmontplatz;
	 Auftragsvergabe Pflasterfläche
6.	 Dorferneuerung in der Ortsgemeinde Erfweiler;
	 Beschluss über das Dorferneuerungskonzept
7.	 Annahme von Spenden gem. § 94 Gemeindeordnung
8.	 Dorfgemeinschaftshaus;
	 Auftragsvergabe Energetisches Gutachten
9.	 Bauanträge und Bauvoranfragen
10.	Informationen des Ortsbürgermeisters
	
Nichtöffentlicher Teil

11.	Informationen des Ortsbürgermeisters

Erfweiler, den 14.04.2026
gez. Walter Schwartz
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung 
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Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes; Schreiben des Minis-
teriums für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten vom 04.03.1988

Über die Genehmigung der Veräußerung nachstehender Grund-
stücke ist nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden:

Gemarkung:	 Erfweiler
Gewanne:		 Lankelböhl
Plan-Nr.:		  225/26
Nutzungsart:	 Waldfläche
Fläche:		  0,6410 ha 

Gemarkung:	 Erfweiler
Gewanne:		 Hochberg
Plan-Nr.:		  2188/28
Nutzungsart:	 Waldfläche
Fläche:		  1,6780 ha 

GV-042-26      

Landwirte/Forstwirte, die Flächen dringend zur Aufstockung ihres 
Betriebes benötigen und am Erwerb des Grundstücks interessiert 
sind, müssen ihr Erwerbsinteresse bis spätestens zehn Tage ab 
Erscheinen des Amtsblattes der Unteren Landwirtschaftsbehörde 
bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 
40-42, 66953 Pirmasens, schriftlich bekunden. 

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz informiert:

Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes

Fischbach
www.fischbach-bei-dahn.de

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, David Leidner, 
dienstags 16:00 - 18:00 Uhr im Gemeindehaus, Hauptstr. 37, Tel. 204

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 27. April 2026, 19:00 Uhr,

im Rathaus Fischbach, Hauptstraße 37, eine Sitzung des  
Gemeinderates Fischbach bei Dahn stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Erstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes
3.	 Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und  
	 Infrastruktur“;
	 Kenntnisnahme des Verbandsgemeinderatsbeschlusses zur  
	 Verwendung des Regionalbudgets
4.	 Auftragsvergabe zur Beschaffung von Sitzgarnituren
5.	 Auftragsvergabe zur Bepflanzung des „Ruth-Theysohn-Park“
6.	 Auftragsvergaben Haus der Vereine
7.	 Auftragsvergabe zur Erneuerung der Straßenbeleuchtungs- 
	 kabel in der Bitscher Straße
8.	 Bauanträge und Bauvoranfragen
9.	 Informationen des Ortsbürgermeisters
	
Nichtöffentlicher Teil

10.	Personalangelegenheiten
11.	Informationen des Ortsbürgermeisters

Fischbach bei Dahn, den 16.04.2026
gez. David Leidner
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung 

Ludwigswinkel
Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Ruven Fritzinger,  

montags 18:00 - 19:00 Uhr im Rathaus, E-Mail: ludwigswinkel@t-online.de

www.ludwigswinkel.de

In seiner letzten Sitzung am 20. März 2026 fasste der Gemeinderat 
verschiedene Beschlüsse im öffentlichen Teil der Sitzung.
Diese sind über das Ratsinformationssystem der Verbandsgemein-
de (https://dahner-felsenland.ris-portal.de/web/ratsinformation) 
abrufbar. 

Aus der letzten Gemeinderatssitzung 

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters, Frank Metzke,
 nach Vereinbarung, Tel. 0 173 / 74 91 954

www.schoenau-pfalz.de
Schönau

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 27. April 2026, 19:30 Uhr,

im Nebengebäude des Gienanth-Hauses Schönau, Gebüger 
Straße 4-6, eine Sitzung des Gemeinderates Schönau (Pfalz) 
stattfindet.

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Dorferneuerung in der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz);
	 Beschlussfassung über das Dorferneuerungskonzept
3.	 Bekanntgabe Haushaltsgenehmigungsschreiben für die  
	 Haushaltsjahre 2026/2027 sowie Entscheidung über Haus- 
	 haltskonsolidierungsmaßnahmen
4.	 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofs- 
	 gebühren der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
5.	 Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und  
	 Infrastruktur;
	 Kenntnisnahme des Verbandsgemeinderatsbeschlusses zur  
	 Verwendung des Regionalbudgets
6.	 Bauanträge und Bauvoranfragen
7.	 Informationen des Ortsbürgermeisters
	
Nichtöffentlicher Teil

8.	 Informationen des Ortsbürgermeisters

Schönau (Pfalz), den 09.04.2026
gez. Frank Metzke
Ortsbürgermeister

Gemeinderatssitzung 

Es wird hiermit bekannt gegeben, dass am 

Montag, 27. April 2026, 18:30 Uhr,

im Nebengebäude des Gienanth-Hauses Schönau, Gebüger 
Straße 4-6, eine Sitzung des Ortsbeirates Gebüg stattfindet.

Ortsbeiratssitzung 
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Veranstaltungen
HINWEIS:	 Eingabeschluss per Internet
	 1 Woche vorm Erscheinungstermin, 12 Uhr

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1.	 Einwohnerfragestunde
2.	 Dorferneuerung in der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz);
	 Beschlussempfehlung an den Gemeinderat zur Beschluss- 
	 fassung über das Dorferneuerungskonzept
3.	 Bekanntgabe Haushaltsgenehmigungsschreiben für die  
	 Haushaltsjahre 2026/2027 sowie Entscheidung über Haus- 
	 haltskonsolidierungsmaßnahmen
4.	 Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofs- 
	 gebühren der Ortsgemeinde Schönau (Pfalz)
5.	 Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und  
	 Infrastruktur;
	 Kenntnisnahme des Verbandsgemeinderatsbeschlusses zur 
	 Verwendung des Regionalbudgets
6.	 Bauanträge und Bauvoranfragen
7.	 Informationen des Ortsvorstehers
	
Nichtöffentlicher Teil

8.	 Informationen des Ortsvorstehers

Schönau-Gebüg, den 09.04.2026
gez. Sebastian Fromm
Ortsvorsteher

 SAMSTAG 25/4  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Modernes Schlachtfest
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Sportverein Ludwigswinkel
Der Sportverein lädt zum *modernen Schlachtfest* ein. Essen vom Buffet. 
Alles vun de Wutz vom Grill. Anmeldung bis 20.04.2026 unter 06393 
4286399.
Treffpunkt: Sportheim
Kosten:  

 SAMSTAG 25/4  Ortsgemeinde Rumbach
LA DOLCE VITA – Italienische Orgelmusik
Beginn: 18:00 Uhr Veranstalter: Prot. Kirchengemeinde
Paolo Oreni (Mailand) gehört als Konzertorganist zu den gefragten Musi-
kern in Europa. Er wird u.a. Werke von Scarlatti, Vivaldi, Verdi zu Gehör 
bringen, sowie Improvisationen über vom Publikum gestellte Themen. 
Eintritt frei.
Treffpunkt: Christuskirche
Kosten:  

 SONNTAG 26/4  Ortsgemeinde Bobenthal
Hirzeckhaus - Ihr Ziel an Sonn- und Feiertagen
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: PWV Bad Bergzabern
Besuchen Sie die Wanderhütte des PWV Bad Bergzabern und lassen Sie 
sich von den Hüttenteams mit herzhaften und süßen Speisen verwöhnen. 
Am Sonntag 26. April gibt es zusätzlich Bratwurst und Saumagenburger 
(solange der Vorrat reicht). Geöffnet ab 11 Uhr. Koordinaten: 49.08888, 
7.86830
Treffpunkt: Hirzeckhaus
Kosten:  

 DIENSTAG 28/4  Stadt Dahn
Einladung zum Seniorentreffen *Goldies*
Beginn: 15:00 Uhr Veranstalter: Protestantische Kirchengemeinde Dahn
Seniorentreffen der prot. Kirchengemeinde: Wir laden ein zu einem Bei-
sammensein mit Kaffee und Kuchen, mit Erzählen und Zuhören, mit Sin-
gen und Bewegen. Es gibt keine Altersbeschränkung und Begleitpersonen 
sind herzlich willkommen. Ein Fahrdienst kann angefragt werden bei Ute 
Sauther 0160 29 660 49
Treffpunkt: Protestantisches Gemeindehaus ( barrierefrei )
Kosten:  

 MITTWOCH 29/4  Stadt Dahn
Wanderung zur Dahner PWV-Hütte
Beginn: 13:30 Uhr Veranstalter: Stadt Dahn in Zusammenarbeit mit dem 
Pfälzerwald-Verein Dahn e.V.
Schillerstraße – Schillerfels – Schwalbenfels – Felsenarena – Weiher-
sebene – Roßkegelfels – Schlangenfels – Hirschfelsen – Schneiderfeld 
– Dahner PWV-Hütte - Dahn Führung: Rudolf Dauenhauer 10 km
Treffpunkt: Tourist-Information Dahner Felsenland
Kosten: Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenlos; evtl. Kosten für 
Fahrt und Einkehr sind selbst zu tragen 

 MITTWOCH 29/4  Ortsgemeinde Erfweiler
Jahreshauptversammlung Gesangverein *Liederkranz* Erfweiler
Beginn: 19:00 Uhr Veranstalter: Gesangverein *Liederkranz* Erfweiler
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
Treffpunkt: Dorfgemeinschaftshaus Erfweiler
Kosten:  

 FREITAG 1/5  Stadt Dahn
Busfahrt zur RILKE-Ausstellung nach Marbach
Beginn: 9:00 Uhr Veranstalter: Kunstverein und Kneipp-Verein Dahn
Führung durch die Jubiläumsausstellung RILKES WELTEN. Danach ver-
bringen wir Zeit in den Museen und in Marbach am Neckar. Veranstalter 
Kunstverein und Kneipp-Verein Dahn. Anmeldung noch möglich unter 
06391 3894.
Treffpunkt: Dahn, Haus des Gastes
Kosten: 45 

 FREITAG 1/5  Stadt Dahn
Maifest des Obst- und Gartenbauvereins Dahn 1904 e.V.
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Obst- und Gartenbauverein Dahn 1904 
er.V.
Der OGV Dahn lädt ein zur traditionellen Maifeier im Lehrgarten des OGV 
Dahn. Bei musikalischer Unterhaltung durch die Musikgruppe Bundenthal, 
bieten wir unseren Gästen ein gut aufgestelltes Angebot an Speisen für 
alle Geschmacksrichtungen im frühlingserwachten Lehrgarten an.
Treffpunkt: Lehrgarten des Obst- und Gartenbauvereins Dahn 1904 e.V.
Kosten:  

 FREITAG 1/5  Ortsgemeinde Niederschlettenbach
Wanderung in den Mai
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: PWV Niederschlettenbach
Um 10 Uhr starten wir zu einer Maiwanderung in den grünen Schletten-
bacher Wald. Dort wird der Maibaum geholt, auf dem Dorfplatz geziert 
und gemeinsam aufgestellt. Anschließend (ab 12 Uhr) Grillfest für alle 
am Pfarrheim.
Treffpunkt: Dorfbrunnen
Kosten:  

 FREITAG 1/5  Ortsgemeinde Busenberg
Maifeier
Beginn: 11:00 Uhr Veranstalter: Pfälzerwald-Verein Busenberg
*Maifeier* an der Drachenfelshütte
Treffpunkt: Drachenfelshütte
Kosten:  
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Den amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers können Sie auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland einsehen:   

www.dahner-felsenland.net

Kirchen

KATHOLISCHE KIRCHE DAHN PFARREI HL. PETRUS:

Erlenbach		  Vorabendmesse		  25.04.		  18.00 Uhr
Erfweiler		  Wort-Gottes-Feier				  
				    mit Kommunionausteilung	 25.04.		  18.00 Uhr
Bobenthal		  Sonntagsmesse					   
				    mit Kommunionjubiläum	 26.04.		  09.00 Uhr
Bruchweiler	 Wort-Gottes-Feier				  
				    mit Kommunionausteilung	 26.04.		  10.30 Uhr
Busenberg		  Wort-Gottes-Feier	
				    mit Kommunionausteilung 	 26.04.		  10.30 Uhr
Dahn			   Dankgottesdienst der				  
				    Erstkommunionkinder
				    mit Kommunionjubiläum	 26.04.		  10.30 Uhr
Ludwigswinkel	 Sonntagsmesse		  26.04.		  10.30 Uhr

PROTESTANTISCHE  GOTTESDIENSTE:

Hinterweidenthal	 						      	 26.04.     	 09:00 Uhr
Dahn			   im Gemeindehaus	 
				    (barrierefrei)		  		  26.04.     	 10:30 Uhr 

CHRISTLICHE GEMEINDE DAHN
Dahn		  		  sonntags, 		 	 11.15 Uhr, Pirmasenser Str. 9

ER-LEBT GEMEINDE DAHN

Dahn, Altes E-Werk, 			   Sonntag, 			  03.05.      	  10:30 Uhr	
Pestalozzistraße 13						    

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE
Pirmasens, Arnulfstraße 11	 sonntags	 10.00 Uhr  +  mitwochs	 19.30 Uhr

HINWEIS
Die Veröffentlichungen über Kunstausstellungen, Beratungs-
stellen, Sprechstunden, Büchereien und Recyclinghöfe er-
scheinen regelmäßig am ersten Donnerstag jeden Monats im 
amtlichen Teil des Wasgau-Anzeigers. 

Änderungswünsche zu den Veröffentlichungen sind bis spä-
testens eine Woche vor dem jeweiligen Erscheinungstermin 
an die Verbandsgemeindeverwaltung Dahner Felsenland, 
telefonisch unter 06391 9196-126 oder per Mail an kirstin.
ammer@dahner-felsenland.de, weiterzuleiten. 

 FREITAG 1/5  Stadt Dahn
Pflanzenflohmarkt beim Obst- und Gartenbauverein Dahn
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: Obst- und Gartenbauverein Dahn e.V.
9. Pflanzen- und Samentauschbörse im Lehrgarten vom OGV.  Von 12 
bis 16 Uhr können Pflanzen und Samen getauscht und verkauft werden. 
Teilnehmen können alle Hobbygärtner/-innen, auch mit kleinen Mengen. 
Keine Standgebühr. Mehr Infos unter 06394/920883.
Treffpunkt: Obst- und Gartenbauverein Dahn e. V.
Kosten: 0 

 SONNTAG 3/5  Ortsgemeinde Fischbach
Radeln Grenzenlos - Deutsch-Französisches Radfest
Beginn: 10:00 Uhr Veranstalter: Tourist-Information Dahner Felsenland
Deutsch-Franz. Radfest ab Bundenthal-Rumbach-Nothweiler-Hirscht-
hal-Schönau-Fischbach-Ludwigswinkel-Petersbächel grenzübergreifend 
nach Ober- u. Niedersteinbach-Gimbelhof-Fleckensteiner Weiher auf 50 
KM Radwegen mit Veranstaltungen, Bewirtung, Spielen, Verlosungen und 
Überraschungen.
Treffpunkt: Fischbach b. Dahn
Kosten: 0 

 SONNTAG 3/5  Ortsgemeinde Ludwigswinkel
Tag des offen Torts im Lokschuppen
Beginn: 12:00 Uhr Veranstalter: OG Ludwigswinkel
Im Lokschuppen Ludwigswinkel erwartet die Besucherinnen und Besu-
cher das detailreiche Diorama „Camp de Ludwigswinkel“, das die Zeit 
des französischen Truppenlagers von 1922 bis 1930 lebendig werden 
lässt. Ergänzend dazu gibt es kurze Vorträge über das historische Lager 
sowie die Wasgenwaldbahn.
Treffpunkt: Lokschuppen, Wasgaustr. 22
Kosten:  

Rumbach	 	 Sonntag, 			   		  26.04.      	  10:00 Uhr


